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Datenaustausch zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung und der 
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• Das Rundschreiben IV Nr 38/2025 ist zu beachten. 
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Allgemeines (Rz. 2 ff. des BMF-Schreibens vom 3. Juni 2025)

Um den bürokratischen Aufwand bei der steuerlichen Behandlung der Beiträge für eine

private Krankenversicherung und eine private Pflege-Pflichtversicherung zu reduzieren, wird

ab dem 01.01.2026 ein umfassender elektronischer Datenaustausch zwischen den

inländischen Unternehmen der privaten Krankenversicherung und der privaten Pflege-

Pflichtversicherung, dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und den Arbeitgebern

(im Rahmen des ELSTAM-Verfahrens) durchgeführt.

Das elektronische Übermittlungsverfahren ersetzt damit ab 2026 das bisherige

Papierbescheinigungsverfahren.

Die Regelungen zum Datenaustausch betreffen nicht die verpflichtende gesetzliche

Krankenversicherung und soziale Pflegeversicherung und auch nicht die freiwillige

gesetzliche Krankenversicherung.

Beiträge für eine private Kranken- und Pflegeversicherung als Lohnsteuerabzugsmerkmale
nach 8 39 Absatz 4 Nummer 4 EStG (Rz. 5 f.)

Zur Umsetzung des neuen elektronischen Verfahrens und zur Berücksichtigung der

tatsächlichen Beiträge im Lohnsteuerabzugsverfahren werden zwei neue elektronische

Lohnsteuerabzugsmerkmale in 8 39 Absatz 4 Nummer 4 EStG eingeführt:

a) die Höhe der monatlichen Beiträge für eine private Kranken- und Pflegeversicherung,

wenn die Voraussetzungen für die Gewährung eines nach 8 3 Nummer 62 EStG

steuerfreien Zuschusses für diese Beiträge vorliegen. Diese Beiträge sind die Grundlage

für die Steuerfreiheit des Arbeitgeberzuschusses.

b) die Höhe der monatlichen Beiträge für eine private Kranken- und Pflegeversicherung im

Sinne des 8 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 EStG. Diese Beiträge fließen in die Berechnung

der Vorsorgepauschale ein.

Die Lohnsteuerabzugsmerkmale nach 8 39 Absatz 4 Nummer 4 EStG sind zukunftsgerichtet.

Es handelt sich um monatliche Beiträge, wie sie vom Versicherungsnehmer zu entrichten sind.

Datenübermittlung durch die Versicherungsunternehmen nach 8 39 Absatz 4a EStG

(Rz. 7 ff.)

Die Höhe der Beiträge muss vom Versicherungsunternehmen jeweils auf den nächst größeren

vollen Euro aufgerundet an das BZSt übermitteltwerden (Rz. 7 und 34).
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Eine Datenübermittlung ist unabhängig vom aktuellen Status des Versicherungsnehmers bzw.

der versicherten Person (z. B. auch für Selbständige, Rentner) und unabhängig davon, ob

aktuell ein Arbeits- oder Dienstverhältnis besteht, durchzuführen. Eine Datenübermittlung ist

auch dann durchzuführen, wenn die Voraussetzungen des 8 3 Nummer 62 EStG und des 8 10

Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 EStG nicht das gesamte Kalenderjahr über vorliegen (Rz. 15).

Ab dem 1. Januar 2026 wird das Papierbescheinigungsverfahren durch das elektronische

Übermittlungsverfahren ersetzt. Da es für die Steuerfreiheit der Zuschüsse zur privaten

Kranken- und Pflegeversicherung - anders als bei anderen Arbeitgeberleistungen - auf die

Zahlung des Versicherungsbeitrags durch den Arbeitnehmer nicht ankommt, werden auch

Verwendungsbescheinigungen entsprechend R 3.62 der Lohnsteuer-Richtlinien (LStR) nicht

mehr erteilt (Rz. 31). Diese waren bisher als Unterlage zum Lohnkonto aufzubewahren

(R 3.62 Absatz 2 Nummer 3 Sätze 9 bis 15 LStR 2024).

Der Versicherungsnehmer kann der Datenübermittlung gegenüber dem

Versicherungsunternehmen widersprechen. Die infolge des Widerspruchs von der

Datenübermittlung ausgeschlossenen Beiträge, Vertragsbestandteile, versicherten Personen

oder Verträge können nicht bei der Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale berücksichtigt

werden. Dem Arbeitgeber werden die genannten Daten insoweit auch nicht als

Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellt. Ersatzweise vorgelegte (Papier-)Bescheinigungen

des Versicherungsunternehmens infolge eines Widerspruchs darf der Arbeitgeber nicht

berücksichtigen (Rz. 59).

Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale durch das BZSt (Rz. 61 ff.)

Das BZSt beginnt mit der Datenverarbeitung nachdem ihm von den

Versicherungsunternehmen die Daten übermitteltwurden (Frist: 20. November). Die ELStAM

werden dem Arbeitgeber daraufhin im Dezember für das Folgejahr bereitgestellt (Rz. 77).

Bei den Beiträgen nach 8 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a EStG (also den Beiträgen für

einen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss) wird für die Bereitstellung der ELStAM in der Regel

geprüft, ob im Verfahren ELStAM ein Dienstverhältnis vorliegt. Hat ein Arbeitnehmer mehrere

Dienstverhältnisse, so werden die ELStAM jedem Arbeitgeber bereitgestellt. Unabhängig von

der Bereitstellung der ELStAM ist der Arbeitgeber unverändert verpflichtet, die

sozialversicherungsrechtliche Prüfung hinsichtlich der Verpflichtung der Zahlung des

Zuschusses nach 8 257 SGB V und 8 61 SGB XI durchzuführen. Zu beachten sind in diesem

Zusammenhang auch die Rz. 97 bis 99 (Rz. 69).
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Der Arbeitgeber muss in der Regel die Beiträge der privaten Kranken- und

Pflegeversicherung in der Höhe berücksichtigen, in der sie in den ELStAM angegeben sind.

Der Arbeitnehmer kann also vom Arbeitgeber nicht verlangen, dass der Arbeitgeber die

Beiträge in einer anderen Höhe berücksichtigt als der, die in den ELStAM angegeben ist; dies

gilt auch dann nicht, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine durch das

Versicherungsunternehmen ausgestellte (Papier-)Bescheinigung vorlegt und dort eine andere

Höhe angegeben ist. In diesem Fall muss sich der Arbeitnehmer an sein

Versicherungsunternehmen wenden, da nur dieses eine Korrektur der Datenübermittlung

vornehmen kann. Legt der Arbeitnehmer jedoch eine vom Finanzamt ausgestellte

Papierbescheinigung zum Lohnsteuerabzug vor, so muss der Arbeitgeber die dort

angegebenen Lohnsteuerabzugsmerkmale anwenden (Rz. 83).

Nach dem Start des Verfahrens ab 2026 wird es für einen Übergangszeitraum von zwei

Jahren nicht beanstandet, wenn in Fällen, in denen Beiträge für eine private Kranken- und

Pflegeversicherung aus technischen Gründen nicht bzw. nur fehlerhaft als

Lohnsteuerabzugsmerkmale gebildet werden, der Arbeitgeber eine vom

Versicherungsunternehmen in Papierform für das Kalenderjahr ausgestellte

Ersatzbescheinigung über die Höhe der im Lohnsteuerabzugsverfahren zu

berücksichtigenden Beiträge für eine private Kranken- und Pflegeversicherung dem

Lohnsteuerabzug zugrunde legt (sog. Ersatzverfahren). Das Ersatzverfahren kommt nicht zur

Anwendung in den Fällen eines Widerspruchs des Versicherungsnehmers (Rz. 107).

Sofern der Arbeitnehmer diese ELStAM für die Beiträge zur privaten Kranken- und

Pflegeversicherung für unzutreffend hält, hat er sich an das Versicherungsunternehmen zu

wenden. Die Finanzämter können weder erkennen, aus welchen einzelnen Positionen sich die

ELStAM zusammensetzen, noch können sie diese übermittelten Daten ändern (Rz. 79).

Berechnung der Lohnsteuer (Rz. 94 ff.)

Bei der Vorsorgepauschale werden bei den privat versicherten Arbeitnehmern ab dem

01.01.2026 in der Regel die zum Abruf bereitgestellten ELStAM der Beiträge der privaten

Kranken- und Pflegeversicherung nach 8 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b EStG

abzüglich der vom Arbeitgeber nach 8 3 Nummer 62 EStG steuerfrei gezahlten Zuschüsse

berücksichtigt (8 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG). Werden über die

ELStAM keine Beiträge bereitgestellt, so darf der Arbeitgeber Beiträge der privaten Kranken-

und Pflegeversicherung auch nicht anderweitig ansetzen (zum Ersatzverfahren in der
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zweijährigen Übergangszeit siehe Rn. 107 und 108). Eine Mindestvorsorgepauschale darf

ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr berücksichtigt werden (Rz. 94). In diesem

Zusammenhang ist auch das Rundschreiben IV Nr. 38/2025 zu beachten.

Der Arbeitgeber muss bei den Beiträgen nach 8 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b EStG

(Vorsorgebeiträge) im Rahmen der Ermittlung der Lohnsteuer prüfen, in welcher Höhe die

Beiträge anzusetzen sind. So fließen bei einem Beschäftigten, dem kein steuerfreier Zuschuss

gewährt wird (z. B. bei einem Beamten), die Beiträge nach Buchstabe b in voller Höhe in die

Vorsorgepauschale ein. Bei einem zuschussberechtigten Arbeitnehmer sind die steuerfreien

Zuschüsse von den Lohnsteuerabzugsmerkmalen nach Buchstabe b abzuziehen und es ist

der so ermittelte Betrag anzusetzen, siehe 8 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3d EStG (Rz. 95).

Der Arbeitgeber muss bei Zahlung eines Zuschusses zur privaten Kranken- und Pflegever-

sicherung prüfen, ob die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit nach 8 3 Nummer 62 EStG

vorliegen. Hierbei sind insbesondere 8 257 SGB V und 8 61 SGB XI zu beachten (Rz. 97).

Um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit nach 8 3 Nummer 62 EStG

vorliegen, muss der Arbeitgeber die ELStAM heranziehen. Der gezahlte Zuschuss ist bis zu

der Höhe steuerfrei, bis zu welcher der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist, diesen

Zuschuss zu zahlen. Steuerfrei ist demnach in der Regel die Hälfte der übermittelten Beiträge

nach 8 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a EStG, jedoch nicht mehr als der maximale

Arbeitgeberanteil für einen gesetzlich versicherten Arbeitnehmer (Rz. 98).

Nur weil die ELStAM zu einem Arbeitnehmer bereitgestellt sind, hat der Arbeitnehmer noch

keinen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber ihm einen (steuerfreien) Zuschuss nach 8 257

SGB V und 8 61 SGB XI zahlt. Ob der Arbeitgeber einen (steuerfreien) Zuschuss zahlt,

beurteilt allein er nach den Vorgaben des 8 257 SGB V und des 8 61 SGB XI (Rz. 99).

Ich bitte um Beachtung.

Im Auftrag

Mayr

Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin

barrierefreier Zugang über Rolandufer, Hof 1

Verkehrsverbindungen:

U-Bahnlinie 2 Klosterstraße

U-Bahnlinie 8 und S-Bahnlinien 3, 5, 7, 9 Jannowitzbrücke

Die Datenschutzerklärung nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie unter dem Link

www.berlin.de/finanzen/datenschutz. Sollten Sie keine Möglichkeit des Abrufs haben, bitten wir um kurze Nachricht; die

Datenschutzerklärung wird Ihnen dann per E-Mail oder auf dem Postweg zugesandt.
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nach § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a EStG, jedoch nicht mehr als der maximale 

Arbeitgeberanteil für einen gesetzlich versicherten Arbeitnehmer (Rz. 98). 

Nur weil die ELStAM zu einem Arbeitnehmer bereitgestellt sind, hat der Arbeitnehmer noch 

keinen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber ihm einen (steuerfreien) Zuschuss nach § 257 

SGB V und § 61 SGB XI zahlt. Ob der Arbeitgeber einen (steuerfreien) Zuschuss zahlt, 

beurteilt allein er nach den Vorgaben des § 257 SGB V und des § 61 SGB XI (Rz. 99). 

Ich bitte um Beachtung. 

Im Auftrag 

Mayr 
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